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Hintergrund
1990 wurde versucht die Frage der Zuständigkeit für das Asyl-
verfahren von AsylwerberInnen im Dubliner Übereinkommen zu
regeln. Österreich ist diesem Übereinkommen nach dem EU-
Beitritt 1997 beigetreten. 2003 wurde die Dublin-II-Verordnung
erlassen, die schließlich nach neuerlichen Reformen seit 2013
als Dublin-III-Verordnung (Dublin-III-VO) angewendet wird.

Die Dublin-III-VO ist Teil des „Gemeinsamen Europäischen
Asylsystems (GEAS)“, dessen Ziel es war eine einheitliche Asyl-
und Flüchtlingspolitik in der EU zu verwirklichen. Europäische
Verordnungen wie die Dublin-III-VO sind in Österreich (und
allen anderen EU-Staaten) unmittelbar anwendbare Gesetze,
d.h. es ist nicht erforderlich, sie durch das Erlassen von ent-
sprechenden Gesetzen in nationales Recht umzusetzen.

Von Anfang an gab es von Seiten der NGOs, aber auch mit
der Durchführung befasster Behörden, Kritik an der Verord-
nung. Auch Evaluierungen haben gezeigt, dass das System
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wenig effizient ist und immer wieder zu Härtefällen führt. Ein
zentrales Problem sind neben der Verzögerung der Verfahren
die unterschiedlichen Standards in den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten sowohl bei der Aufnahme von Flüchtlingen als auch beim
Asylverfahren.

Ziele der Dublin-III-VO

Durch die Dublin-Verordnung soll klargestellt werden, welcher
Mitgliedsstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zu-
ständig ist. Es soll verhindert werden, dass Flüchtlinge in meh-
reren Mitgliedsstaaten Asylanträge stellen, oder dass sie von
Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat weitergeschoben werden.

Schließlich soll auch verhindert werden, dass Familienmit-
glieder getrennt werden, weil ihre Asylverfahren in verschiede-
nen Mitgliedsstaaten durchgeführt werden. 

Jeder Asylantrag, der in der Europäischen Union gestellt wird, muss individuell geprüft werden.
Die Dublin-Verordnung gibt Kriterien vor, um zu entscheiden welcher Mitgliedsstaat für die
Bearbei tung eines Asylantrages zuständig ist.
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20 Jahre Grundversorgung –  
Grund zur Sorge?  
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Wie ist die sogenannte Grundversorgung  
vor 20 Jahren entstanden? 
Österreich ist verpflichtet Asylwerber:innen während des  
Verfahrens zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft (Asyl-
verfahren) eine angemessene Unterkunft und Betreuung  
bereitzustellen. Die Grundversorgung (GVS) wurde in Öster-
reich im Mai 2004 mit dem Ziel der Vereinfachung und Verein-
heitlichung eingeführt und löste die damalige „Bundesbe- 
treuung“ für Geflüchtete ab.

Rechtliche Grundlagen 
• EU-Aufnahmerichtlinie (AL 2013/33/EU)
• Grundversorgungsvereinbarung - Art 15a B-VG
• Grundversorgungsgesetz Bund
• Grundversorgungsgesetz der Bundesländer (zB. Wien) 
Zentrale Punkte der Grundversorgungsvereinbarung sind die Be-
treuung, Versorgung, Unterbringung und Beratung von Asylwer-
ber:innen, die Festlegung der Zielgruppe sowie die Kostenteilung 
zwischen Bund und Länder, welche im Verhältnis 60:40 festgesetzt 
ist, sowie die Definition der Hilfsbedürftigkeit, die als Voraus- 
setzung für den Bezug von Grundversorgungsleistungen gilt. 

Wer hat Anspruch auf Grundversorgung?  
• Asylwerber:innen
• Asylberechtigte während der ersten vier Monate nach  

Asylgewährung
• Subsidiär Schutzberechtigte
• Nicht abschiebbare, abgelehnte Asylwerber:innen
• andere nicht abschiebbare Fremde
• Vertriebene aus der Ukraine gemäß §62a AsylG

Foto: asylkoordination österreich

>  DEFINITION HILFSBEDÜRFTIGKEIT
 

Hilfsbedürftig ist, wer den Lebensbedarf für sich und  
die mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden unter-
haltsberechtigten Angehörigen nicht oder nicht ausrei-
chend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann 
und ihn auch nicht oder nicht ausreichend von anderen 
Personen oder Einrichtungen erhält. (vgl. 15a GVV)
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Die Grundregel

Entsprechend dem Verantwortungsprinzip, soll das Asylverfah-
ren in jenem Staat durchgeführt werden, der die Einreise in die
EU zugelassen hat. Es gibt allerdings eine Reihe von Zuständig-
keitskriterien die diese Grundregel einschränken oder präzisie-
ren. Die Prüfung der Zuständigkeitskriterien der Dublin-III-VO
wird in festgelegter Reihenfolge durchgeführt.

Zuständigkeitskriterien

1. Handelt es sich um einen unbegleiteten Minderjährigen?
(Art. 8) 
Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gibt es günstigere
Kriterien: Hier ist in der Regel der Staat zuständig, in dem sich
der Minderjährige sich aufhält. 

Praxisbeispiel: Ein somalischer UMF kommt aus Libyen über
das Mittelmeer nach Italien und wird dort registriert. Nach sei-
ner Weiterreise durchquert er unbemerkt Österreich, wird aber
in Deutschland von den Behörden aufgegriffen. Mit Hilfe von
Schleppern gelangt er schließlich nach Schweden, wo er einen
Asylantrag stellt. Schweden ist für die Durchführung des Asyl-
verfahrens zuständig, er muss nicht befürchten nach Deutsch-
land oder Italien zurückgeschoben zu werden. Dies bedeutet
allerdings nicht, dass der somalische UMF sich legal von Italien
nach Schweden hätte begeben können. Er musste auch inner-
halb der EU jede Grenze „illegal“ überschreiten.

Minderjährige sollen auch, „sofern es dem Wohl des Minder-
jährigen dient“ mit ihren Familienmitgliedern zusammenge-
führt werden. Wobei ein weiter gefasster Familienbegriff zur
Anwendung kommt: Minderjährige Flüchtlinge können nicht
nur mit ihren Eltern, sondern auch mit anderen Verwandten
(Geschwister, Onkel, Tante, Großeltern), zusammengeführt
werden. Zuständig für die Durchführung des Verfahrens ist
dann der Staat, in dem sich diese Verwandten aufhalten.

Praxisbeispiel: Ein zehnjähriger afghanischer Bub flüchtet mit
dem zwanzigjährigen Bruder seines Vaters nach Europa. In
Österreich werden die beiden getrennt. Dem Onkel gelingt die

Weiterreise nach Belgien, der Bub kommt in ein Kriseninterven-
tionszentrum der Kinder- und Jugendhilfe – später zu einer
Pflegefamilie. Nachdem der Kontakt zum Onkel wiederherge-
stellt wurde, ist eine Familienzusammenführung in Belgien
möglich. Es muss allerdings überprüft werden, ob eine solche
Zusammenführung dem Kindeswohl entspricht.

2. Gibt es Familienmitglieder in Österreich oder in einem 
anderen Dublin-Staat? (Art. 9 bis 11) 
Wenn ein/e Familienangehörige/r eines/einer AsylwerberIn in
einem anderen Mitgliedsstaat bereits internationalen Schutz
erhalten hat, ist dieser Staat zuständig. Dasselbe gilt, wenn der
Asylantrag gestellt wurde und es noch keine Entscheidung in
erster Instanz gibt. Wurde der Antrag bereits abgelehnt und
befindet sich in der Berufungsinstanz gibt es keine Familienzu-
sammenführung. In beiden Fällen ist die Zustimmung der 
Familienmitglieder zur Zusammenführung erforderlich. 

Praxisbeispiel 1: Ein Ehepaar mit einem siebenjährigen Sohn
wurde auf der Flucht getrennt. Der Mann erreicht mit dem
Buben das ursprüngliche Ziel Frankreich, wo sie einen Asylan-
trag stellen. Die Frau stellt in Österreich einen Asylantrag und
wird mit ihrem Mann und Sohn in Frankreich zusammengeführt.

Praxisbeispiel 2: Eine fünfköpfige Familie wurde getrennt.
Dem Vater ist es gelungen mit den beiden älteren Kindern nach
Österreich zu kommen und einen Asylantrag zu stellen. Die
Mutter und die einjährige Tochter sind in Griechenland zurück-
geblieben. In Griechenland gelingt es der Frau nicht einen An-
trag einzubringen. Obwohl Österreich für die Bearbeitung aller
Anträge zuständig wäre, gestaltet sich die Familienzusammen-
führung schwierig. Der Ausgang bleibt ungewiss. Schließlich
macht sich die Frau mit dem Kind auf eigene Faust auf den 
(illegalen) Weg nach Österreich.

Wer gehört zur Familie?
Die Kernfamilie (Ehe-/Lebenspartner und minderjährige Kinder 
und ihre Eltern). 
Für die Familienzusammenführung werden auch andere Famili-
enangehörige erfasst, wenn eine/r der Familienangehörigen
hilfsbedürftig ist, bzw. von der Unterstützung der Angehörigen
abhängig ist (Alter, Krankheit oder Schwangerschaft). (Art. 16)

Praxisbeispiel: Ein neunzehnjähriger Syrer möchte zu seiner
fünfundzwanzigjährigen Schwester, die in den Niederlanden
lebt. Er wird in Österreich aufgegriffen und stellt einen Asylan-
trag. Eine Zusammenführung der Geschwister ist nicht mög-
lich, da sie beide volljährig sind.

Was geschieht, wenn ein Teil der Familie in einem und der
andere Teil in einem anderen Mitgliedsstaat einen Asylan-
trag gestellt hat?
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RANGFOLGE DER ZUSTÄNDIGKEITSKRITERIEN
• Minderjährige (unbegleitete) – Art. 8
• Familienangehörige mit int. Schutzstatus – Art. 9
• Familienangehörige, die Antragsteller sind – Art. 10
• Mehrere Familienangehörige stellen Antrag – Art. 11
• Aufenthaltstitel / Visa – Art. 12
• (illegale) Einreise und/oder Aufenthalt – Art. 13
• Visafreie Einreise – Art. 14
• Transitbereich eines Flughafens – Art. 15

Wenn Asyl oder subsidiärer Schutz (§ 8 AsylG) zuerkannt  
wurde, ist ein Bundeslandwechsel möglich.

Was hat es mit der Quote auf sich?   
Jedes Bundesland muss entsprechend der Größe der Wohn-
bevölkerung eine Quote erfüllen, also eine gewisse Anzahl an 
Grundversorgten aufnehmen. Diese Quoten werden von den 
meisten Bundesländern nicht eingehalten. Grund sind unter 
anderem die niedrigen Tagsätze für die Betreuung, aber auch 
politisches Kalkül. 
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Wie wird die Grundversorgung organisiert?  
Der Bund, genauer gesagt, die BBU (Bundesagentur für Betreu-
ungs- und Unterstützungsleistungen) GmbH ist in der ersten 
Phase des Asylverfahrens zuständig für die Erstaufnahme von 
Personen, die einen Asylantrag gestellt haben, und zwar für die 
Dauer des Zulassungsverfahren. Das Zulassungsverfahren ist 
die Zeit, in der entschieden wird, ob Österreich für das inhalt-
liche Asylverfahren zuständig ist, oder nicht. Sofern Österreich 
nicht für das inhaltliche Asylverfahren zuständig ist, bleiben die 
Personen bis zur Abschiebung in den Bundesbetreuungseinrich-
tungen (Dublin III-VO). Nach der Zulassung beginnt das inhalt-
liche Asylverfahren. Ab diesem Zeitpunkt geht die Betreuung 
und Versorgung in die Zuständigkeit der Bundesländer über: 
Asylwerber:innen erhalten einen Platz in einem Quartier eines 
Bundeslandes. 

Wie kommen die Geflüchteten zu einer  
Unterkunft?  
Die BBU-Koordinierungsstelle und die jeweiligen Landes- 
Grundversorgungsstellen der Bundesländer entscheiden über 
die Zuweisung in (betreute) organisierte Flüchtlingsquartiere. 
Geflüchtete können sich nicht aussuchen, wo und wie sie  
GVS erhalten. 

Was bedeutet die Wohnsitzbeschränkung?  
Im zugewiesenen Bundesland muss man bis zum rechtskräfti-
gen Abschluss des Asylverfahrens bleiben und darf nicht in ein 
anderes Bundesland übersiedeln (Wohnsitzbeschränkung Nov. 
2017). Wenn Personen freiwillig auf die GVS verzichten oder 
keinen Anspruch mehr haben (weil z.B. ein Arbeitsplatz gefun-
den wurde, bei dem man genügend Geld verdient und versi-
chert ist), ist eine Abmeldung von der GVS vorgesehen.

Quelle: eigene Darstellung/ Filzwieser, Kasper (Hrsg), Asyl- und Fremdenrecht Jahrbuch 2023, S.310

> HAUPTLEISTUNGEN  
DER GRUNDVERSORGUNG 

• Unterkunft & Verpflegung 
• Auszahlung von Taschengeld  und /oder Freizeitgeld 

je nach Versorgungsform und Bundesland
• Privates Wohnen:  

Auszahlung von Verpflegungs- und Mietgeld 
• Krankenversicherung
• Bekleidungshilfe (€ 150,– / Jahr)
• Schulbedarf für Schüler:innen (€ 200,– / Jahr)  

bis zum Ende der Schulpflicht und verpflichtendes 
Kindergartenjahr

• Information, Beratung & Betreuung (in Wien: Bera-
tungsstellen; Bundesländer: mobile Betreuung) 

Aufzählung nicht vollständig, Detailinformationen finden  
Sie hier: https://plattform.asyl.at/ACP/Grundversorgung 

ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER GVS-BEZIEHER:INNEN
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Bei gleichzeitiger oder in großer zeitlicher Nähe erfolgender An-
 tragstellung ist der Mitgliedsstaat zuständig, der für die Mehr-
heit der Familienangehörigen zuständig ist. Andern falls der Mit  -
gliedsstaat, der für das älteste Familienmitglied zuständig ist.

3. Hat der/die AsylwerberIn einen gültigen Aufenthaltsti-
tel oder ein Visum? (Art. 12)
Besitzt der/die AntragstellerIn einen gültigen Aufenthaltstitel
oder ein gültiges Schengen-Visum, so ist der Mitgliedsstaat, der
den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, für die 
Prüfung des Asylantrags zuständig.
Praxisbeispiel:
Ein Flüchtling aus dem Iran reist mit einem in Frankreich ausge-
stellten Schengen-Visum in Österreich ein und stellt hier einen
Asylantrag. Weil nach Art. 12 Dublin-VO Frankreich zuständig
ist, wird er nach Frankreich abgeschoben.

4. Durfte die/der AsylwerberIn in einen Mitgliedsstaat
ohne Visum einreisen? 
Es ist jener Mitgliedsstaat für die Bearbeitung eines Asylantrags
zuständig, der jemanden ohne Visum einreisen ließ. (Art. 14) 

5. Hat der/die AsylwerberIn den Asylantrag im Transitbe-
reich eines Flughafens gestellt?
Es ist jener Mitgliedsstaat zuständig, auf dessen Territorium im
Transitbereich eines Flughafens der Antrag gestellt wurde. (Art. 15)

Freiwillige Übernahme

Auch wo Bedingungen für eine Überstellung in ein anderes
Land erfüllt sind, muss eine Abschiebung nicht zwingend erfol-
gen (Art. 17 Abs. 1). Jeder Mitgliedsstaat kann beschließen die
Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens freiwil-
lig zu übernehmen. Dies kann zum Beispiel bei besonders ver-
letzlichen Gruppen passieren. 

Welche Rechtsmittel sind gegen eine 
Dublin-Entscheidung möglich?

Gegen einen negativen Dublin-Bescheid kann innerhalb von 
7 Tagen eine Beschwerde beim Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl (BFA) eingereicht werden. Das BFA übermittelt den Fall
an das für die Beschwerde zuständige Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG).

Das BVerwG entscheidet innerhalb von 7 Tagen über ein
Aufenthaltsrecht während des Beschwerdeverfahrens (auf-
schiebende Wirkung). Diese Frist beginnt aber ab tatsächlichem
EINLANGEN der Akte beim BVerwG zu laufen.

Wird keine aufschiebende Wirkung (Aufenthaltsrecht
während der Beschwerde) zuerkannt bzw. verstreicht die Frist
ohne Reaktion des BVerwG, kann eine Abschiebung trotz lau-
fender Beschwerde erfolgen.

Wird einer Beschwerde stattgegeben darf der/die Betroffene
wieder nach Österreich einreisen und bekommt die weiße
Karte. Aber: Nicht immer beginnt damit auch das inhaltliche
Asylverfahren, möglicherweise waren nur Verfahrensfehler 
für die Entscheidung des Gerichts ausschlaggebend und das
Dublin-Verfahren wird fortgesetzt.

Argumente für einen freiwilligen
Selbsteintritt 

Relevante Aspekte sind: Probleme bei der medizinischen Ver-
sorgung, dem Zugang zum Asylverfahren, den Verfahrensstan-
dards (professionelle DolmetscherInnen, rechtsstaatliche An -
hörung, wirksame Rechtsmittel etc.), Mängel bei der Unterbrin-
gung und sozialen Unterstützung, sowie drohende Inhaftie-
rung, Reiseunfähigkeit bzw. andere Überstellungshindernisse.
Außerdem: Negative Auswirkung der Abschiebung auf psychi-
sche und/oder physische Gesundheit.

Wichtig ist somit, Information über Erkrankungen an
Behörden weiterzuleiten, einschließlich ärztlicher Atteste und
Gutachten. Zur Begründung einer Beschwerde können auch Er-
 fahrungsberichte über Probleme im Transitland erstellt werden.
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Die teilnehmenden Staaten
Neben den EU-Mitgliedsstaaten wenden auch Nicht-Mitgliedsstaaten, wie 
Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein durch ein Übereinkommen
mit der EU die Dublin-Instrumente an.

Dublin-Verordnung

Nicht EU-Mitgliedstaaten, die Dublin III-VO anwenden
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Wie funktioniert die Verpflegung in einer  
Flüchtlingseinrichtung?     
Es gibt verschiedene Modelle der Verpflegung. Am wenigsten 
konfliktbehaftet ist es, wenn Grundversorgte Bargeld erhalten 
und ihre Mahlzeiten selbst zubereiten können. In einzelnen 
Quartieren gibt es immer noch Vollversorgung (alle Mahlzeiten 
werden zur Verfügung gestellt).

Wie sind die Betreuung und Beratung geregelt?     
Auf 140 Flüchtlinge kommt in der Regel ein/e Sozialarbeiter:in. 
Sie kümmern sich um die wichtigsten sozialen Anliegen der  
Bewohner:innen. Sie helfen u.a. bei Amtswegen, Schul- 
kontakten, Arztbesuchen sowie bei (heim-)internen Konflikten. 

Können Geflüchtete Wohnung/Unterkunft  
wechseln?      
Ein Quartierwechsel ist nur mit Zustimmung der jeweils zu-
ständigen Landes-Grundversorgungsstelle möglich. Für einen 
Wechsel von einer Flüchtlingseinrichtung in eine privat ange-
mietete Wohnung innerhalb eines Bundeslandes ist eine Geneh-
migung des Landes erforderlich. Hält sich ein:e Asylwerber:in 
nicht am zugewiesenen Wohnort auf, wird die GVS beendet.

Gibt es zusätzliche Betreuungs- und Behandlungs-
angebote?     
Für Flüchtlinge mit psychischen Erkrankungen, mit Traumata 
oder für Folterüberlebende besteht in jedem Bundesland ein 
spezielles Therapieangebot. Dies wird in der Regel nicht aus 
dem Topf der GVS bezahlt. Bei entsprechenden ärztlichen Be-

funden bei körperlichen oder psychischen Erkrankungen, gibt 
es (leider nicht in allen Bundesländern) die Möglichkeit einer 
Unterbringung im Rahmen des erhöhten Betreuungsbedarfes 
(EBB) mit intensiverer Betreuungsmöglichkeit.

Erhalten Asylwerber:innen Deutschkurse?     
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gestal-
tet, jedoch nicht einheitlich geregelt. Erwachsene Flüchtlinge 
erhalten, wenn überhaupt, meist nur sehr wenige Stunden, die 
in manchen Bundesländern von den Unterkunftgeber:innen 
von den € 10,– Freizeitgeld pro Person und Monat finanziert 
werden (müssen).

Dürfen Asylwerber:innen arbeiten?     
Asylwerber:innen dürfen drei Monate nach Einbringung des 
Asylantrags einer Beschäftigung nachgehen. Dafür benötigt 
der:die Asylwerber:in allerdings eine Beschäftigungsbewilli-
gung, die nach dem Ersatzkraftverfahren des AMS ausgestellt 
wird. Erlaubt sind zudem Saisonbeschäftigung und Erntearbeit. 
Eine weitere Möglichkeit ist die so genannte gemeinnützige 
Beschäftigung in organisierten Quartieren oder bei den Gemein-
den, die mit einem geringen Anerkennungsbeitrag (drei bis fünf 
Euro pro Stunde) abgegolten wird. Grundsätzlich gilt, dass pro 
Person ein Freibetrag in der Höhe von € 110,– und € 80,– für 
jedes weitere Familienmitglied geltend gemacht werden kann.

Was passiert, wenn ein Asylbescheid da ist?     
Bekommt eine geflüchtete Person Asyl oder subsidiären Schutz, 
erhält sie unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Subsidiär 

Grundversorgung

Foto: asylkoordination österreich



Schutzberechtigte erhalten GVS, solange sie hilfsbedürftig und 
auf diese staatliche Unterstützung angewiesen sind. Asylbe-
rechtigte müssen längstens nach vier Monaten ihr Grundver-
sorgungsquartier verlassen. Schwierigkeiten gibt es vor allem 
finanziell, da Asylberechtigte meist kein Geld haben, um die 
verlangten Kautionen für Wohnungen oder erste Möbel zu 
bezahlen. Sie können oft noch nicht gut Deutsch, sind (v.a. auf 
dem Land) nicht mobil, da sie sich kein Auto leisten können und 
finden dementsprechend schwer einen Job.  

Wie lange kann Grundversorgung bezogen  
werden? 
Grundversorgung wird grundsätzlich nur so lange gewährt, als 
„ein /e Fremde /r*“ hilfsbedürftig ist. Wenn ein:e Asylwerber:in 
einer regelmäßigen Arbeit nachgeht und Einkommen bezieht, 
das über einem bestimmten Betrag liegt (abhängig je nach  
Familienkonstellation), wird die Grundversorgung beendet. 

Was muss sich verbessern? 
Die erhoffte bundesweite Vereinheitlichung ist nach 20 Jahren 
Grundversorgung, wie sie 2004 in der 15a-Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern definiert wurde, nicht durchgängig 
gelungen. Vielmehr gibt es in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedliche Vorgehensweisen, sowohl beim Umfang der 
Leistungen im organisierten Betreuungsbereich, als auch bei 
der Höhe der ausbezahlten Gelder für privat Wohnende. Ähnlich 
variabel zwischen Boden- und Neusiedlersee sind grundsätzli-
che Fragen, z.B. ob und wie es möglich ist, privat zu wohnen, 
oder unter welchen Bedingungen welche Kosten im Rahmen 
von Deutschkursen übernommen werden. Expert:innen kri-
tisieren immer wieder die unterschiedliche Praxis der GVS in 
den Bundesländern und plädieren für eine Vereinheitlichung im 

Sinne einer Verbesserung des Systems sowohl im Betreuungs-, 
als auch im Verwaltungskontext: 
• Kostendeckende Finanzierung und Einbettung einer  

jährlichen Valorisierung für eine menschenwürdigen  
Betreuung und Unterbringung 

• Etablierung von Clearingstellen im Rahmen des Erst- 
aufnahmeprozesses, um besondere Bedürfnisse und  
Vulnerabilitäten (Trauma, Kinderflüchtlinge, Folterüberle-
bende, LGBTIQA+ etc.) frühzeitig zu erkennen, und darauf 
aufbauend entsprechende Betreuungsplätze in den Bundes-
ländern organisiert werden können

• Gute und Bedarfsorientierte Planung sowie ausreichende 
Unterbringungskapazitäten sowohl auf Bundes- und  
Landesebene, um kurzfristige Schwankungen auszuglei-
chen, sowie den Dauerbetrieb aufrecht erhalten zu können 

• Bundesweit einheitliche verbindliche Betreuungs- und 
Beratungsstandards 

• Verbesserung und Ausbau des Rechtsschutzes für  
Grundversorgte

• Integration ab Tag 1 anstatt Inaktivitätsfalle, durch Förde-
rung von Arbeitsaufnahme, Deutschkursen, Ausbildungs-
pflicht, Unterstützung bei Traumabewältigung etc.

• Leistbare Mobilität für Grundversorgte, Vorbild Vorarl- 
berger Modell der leistbaren Monatskarte 
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Ein flächendeckendes Angebot an STARTWOHNUNGEN 
für anerkannte Flüchtlinge wäre hier eine wichtige Maß-
nahme, um auch nach der Anerkennung des Schutzstatus 
zu menschenwürdigen Wohnverhältnissen zu verhelfen. 
Wichtig wäre auch ein System für die soziale und  
berufliche Integration, um anerkannten Flüchtlingen  
und subsidiär Schutzberechtigten ein eigenständiges  
Leben zu ermöglichen.

> 20 JAHRE GRUNDVERSORGUNG –  
GRUND ZUR SORGE?

Vor 20 Jahren gab es einen Systemwechsel der dama- 
ligen Bundesbetreuung von Schutzsuchenden zum  
momentan bestehenden System der Grundversorgung. 
Aber ist dieses Jubiläumsjahr auch ein Grund zum  
Jubeln? Oder ein Grund zur Sorge?
Daher wird der Monat April 2024 ein Aktionsmonat!  
Mit österreichweiter Beteiligung sollen die vergan- 
genen 20 Jahre Grundversorgung thematisiert und  
reflektiert werden.

Weiterführende Informationen: 
Email: gvs@asyl.at 
https://bit.ly/20JahreGVS
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